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MuM Software Service Vertrag 
für Support- und Wartungsleistungen 

 
 

zwischen Mensch und Maschine Systemhaus GmbH 
Argelsrieder Feld 5, 82234 Wessling 
- nachfolgend als „MuM“ bezeichnet 

 
und Firma / Name,   

- nachfolgend als „Servicenehmer“ bezeichnet 
 
 
1. Anwendungsbereich 

1.1 MuM übernimmt nach Maßgabe dieses Vertrages die Wartungs- und 
Supportleistung für die im Anhang aufgeführten Softwarelizenzen – 
nachfolgend als Vertragsprodukte bezeichnet. Für die 
Vertragsprodukte sind die im Anhang des Vertrags entsprechenden 
Gebühren zu entrichten. Der Anhang ist Bestandteil des MuM 
Software Service Vertrages. Im Anhang können jederzeit weitere 
Softwarelizenzen der entsprechenden Produktlinie aufgenommen 
werden. Alle Lizenzen des Servicenehmers aus einer  Produktlinie für 
die ein MuM Software Service Vertrag mit Supportpaket 
abgeschlossen wurde, werden zum Bestandteil des Vertrages. 

 
2. Leistungsumfang  

2.1 MuM Software Service Vertrag (Standard) 

Der MuM Software Service Vertrag umfasst im Rahmen der dafür 
vereinbarten Servicegebühr die Leistungen von MuM Software 
Service Vertrag – Paket Support und Paket Wartung: 

2.2 MuM Software Service Vertrag - Paket Support 

Der MuM Software Service Vertrag - Paket Support umfasst im 
Rahmen der dafür vereinbarten Servicegebühr die Unterstützung bei 
Einzelfragen zur Anwendung der Vertragsprodukte. Neben der 
aktuellen Version des Vertragsproduktes werden auch die beiden 
vorangegangen Versionen unterstützt. Allgemeine Erläuterungen zur 
Funktionsweise der Software oder die Schulung einzelner 
Programmabläufe gehören nicht zu den geschuldeten Leistungen des 
Vertrages. 

Die MuM verpflichtet sich zu folgenden Leistungen im Einzelnen: 

 telefonische Unterstützung durch die MuM-Hotline während der 
Hotlinezeiten (werktags außer Samstags von 9.00 bis 12.00 und 
13.00 bis 17.00 Uhr)  

 E-Mail-Support mit Express-Antwort durch unser erfahrenes 
Hotline-Team. Wir garantieren während unserer Hotlinezeiten eine 
Reaktionszeit von 240 Minuten. 

 Online-Fernwartung – als Servicenehmer können Sie unserem 
Support-Ingenieur den Zugang zu Ihrem Rechner ermöglichen; 
somit können wir einen Lösungsweg in Echtzeit aufzeigen. 

 Zugang zum Downloadbereich und zusätzliche Möglichkeit für einen 
Upload Ihrer Dateien 

2.3 MuM Software Service Vertrag – Paket Wartung 

Der MuM Software Service Vertrag - Paket Wartung beinhaltet die 
Lieferung neuer Versionen (Updates) der Vertragsprodukte und 
umfasst im Rahmen der dafür vereinbarten Servicegebühr folgende 
Leistungen: 

 MuM Subscription der MuM Softwareprodukte, die Gegenstand des 
Vertrags sind. 

 Autodesk-Subscription der Autodesk Softwareprodukte, die 
Gegenstand des Vertrags sind. Die Autodesk-Subscription wird von 
MuM im Namen des Servicenehmers bei Autodesk beauftragt.  
 

Der Autodesk Subscription Vertrag beginnt nach seiner 
Unterzeichnung mit der Eintragung des Servicenehmers in das 
Subskriptionssystem von Autodesk und läuft für ein Jahr. Der 
Vertrag verlängert sich um Vertragsperioden von jeweils einem 
Jahr. Im Verhältnis zwischen der Autodesk GmbH und dem 
Servicenehmer gelten die jeweils auf der Subskriptionsseite 
von Autodesk im Internet (www.autodesk.de/subscription) 
veröffentlichten Bedingungen. Der Servicenehmer beauftragt 
MuM, während der Vertragslaufzeit den jährlichen 
Verlängerungen des Subskriptionsvertrags zwischen dem 
Servicenehmer und der Autodesk im Namen des 
Servicenehmers zuzustimmen. 

 Der Servicenehmer erhält im Zuge von MuM Software 
Service Vertrag – Paket Wartung  auch die Subscriptions-
leistungen der Autodesk GmbH bzw. der MuM, z.B. die 
Lieferung sämtlicher unterjährig anfallender Service-Packs, 
Software Updates und Upgrades. Eine laufende Autodesk-
Subscription kann auch nachträglich in einen MuM Software 
Service Vertrag aufgenommen werden.  

 
 

3. Pflichten des Servicenehmers, Haftungsausschluss 

3.1 Die Beseitigung von Störungen und Schäden, die durch 
unsachgemäße Behandlung durch den Servicenehmer, durch 
Eingriffe des Servicenehmers oder seitens Dritter in den 
Programmcode der Software, durch höhere Gewalt oder die 
aus der Zusammenarbeit der Software mit anderen, nicht 
vertragsgegenständlichen Computerprogrammen verursacht 
werden, ist nicht Gegenstand des Vertrages, kann aber im 
Einzelfall gegen gesonderte Vergütung vereinbart werden. 
Gleiches gilt für die Beseitigung von Störungen oder Schäden, 
die durch Unterbrechung der Stromversorgung, fehlerhafte 
Hardware oder sonstige, nicht vom Servicegeber zu 
vertretenden Einwirkungen verursacht werden. 

3.2 Der Servicenehmer hat aktiv mitzuwirken, um dem 
Servicegeber einen reibungslosen und zeitnahen Hotlineservice 
zu ermöglichen. Er wird insbesondere bei der Umschreibung, 
Eingrenzung, Feststellung und Meldung von Störungen diese 
präzisieren und aufgetretene Störungen dokumentieren, so 
dass sie für den Mensch und Maschine Hotlineservice 
analysierbar sind. Der Servicenehmer hat dem Hotline-Team 
ausreichend Zeit für die Diagnose und Unterstützung bei 
auftretenden Softwareproblemen einzuräumen.  

3.3 Für Softwareprodukte, für die der Support seitens Autodesk 
eingestellt wird, erhält der Servicenehmer auch seitens MuM 
keinen Support mehr. 



 

 
Mensch und Maschine Systemhaus GmbH · Geschäftsführer: Christoph Aschenbrenner · Wolfgang Huber · Rainer Sailer · Frank Markus  · Argelsrieder Feld 5  ·  82234 Wessling 

Infoline: +49 (0) 8153/  933 - 0  ·  Fax: +49 (0) 8153 / 933 - 100  ·  www.mum.de  ·  E-Mail: info@mum.de 
Sitz: Wessling  ·  Amtsgericht München  ·  HRB 178861 

 
 Seite 2 von 2    Stand 07/2010 

4. Vergütung 

4.1 Die vom Servicenehmer zu entrichtenden Software Service Gebühren 
werden im „Anhang zum MuM Software Service Vertrag“ mit dessen 
jeweils aktuellsten Nachtrag aufgeführt und sind jährlich zu zahlen.  

4.2 Die Gebühren werden jeweils im Voraus fällig und sind innerhalb 8 
Tagen nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. 

4.3 MuM ist berechtigt, die Servicegebühr unter Berücksichtigung 
eigener Kostensteigerungen sowie der allgemeinen Marktentwicklung 
angemessen unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von einem 
Monat zum Vertragsjahresende anzupassen. Erhöht sich durch 
derartige Anpassungen die Wartungsgebühr um mehr als 6% 
jährlich, so ist der Servicenehmer berechtigt, diesen Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einer Woche zum Ende des Vertragsjahres 
außerordentlich zu kündigen. 

4.4 Soweit nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich alle Preise für 
Waren und Dienstleistungen von MuM zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. 

 
5. Vertragsdauer 

5.1 Der Vertrag tritt durch Annahme des Angebotes und mit Eingang der 
Wartungsgebühr für das erste Vertragsjahr in Kraft.  

5.2 Sollte ein MuM Software Service Vertrag nachträglich zu einer 
bestehenden Autodesk-Subscription abgeschlossen werden, so wird 
das Laufzeitende der bereits bestehenden Autodesk-Subscription 
angepasst. Die Wartungsgebühren werden entsprechend anteilig 
berechnet. 

5.3 Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann beiderseits mit einer 
Frist von sechs Wochen zum Ende eines Vertragsjahres gekündigt 
werden, erstmals nach Ablauf einer Mindestvertragsdauer von 12 
Monaten. Wird der Vertrag nicht zum jeweiligen Vertragsjahresende 
gekündigt, so verlängert er sich automatisch um ein weiteres Jahr. 

5.4 Das Recht jeder Vertragspartei, den Vertrag aus wichtigem 
Grund außerordentlich und fristlos zu kündigen, bleibt 
unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 
Autodesk die Entwicklung oder den Support der 
vertragsgegenständlichen Software vollständig einstellt. 

5.5 Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 

 
6. Eigentumsvorbehalt 

6.1 Das Eigentum an Hardware und Software sowie Datenträgern 
(nachfolgend „Waren“ genannt) geht erst mit der vollständigen 
Zahlung der Software-Service-Gebühren für die 
Beitragsperiode, in der die Ware geliefert wurde, auf den 
Kunden über. Steht der Kunde in einer ständigen 
Geschäftsbeziehung zu MuM, tritt an die Stelle der 
vollständigen Zahlung der Software-Service-Gebühren die 
Begleichung aller fälligen Forderungen von MuM aus der 
Geschäftsbeziehung. Bis zur vollständigen Zahlung der fälligen 
Software-Service-Gebühren bzw. - bei einer ständigen 
Geschäftsbeziehung - bis zur Begleichung aller fälligen 
Forderungen von MuM aus der Geschäftsbeziehung darf der 
Kunde über Waren, die MuM geliefert hat, nicht verfügen. 

 
7. Allgemeine Bestimmungen 

7.1 Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 
der Schriftform.  

7.2 Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Mensch und Maschine Systemhaus GmbH in ihrer jeweils 
gültigen Fassung sowie nachrangig die Vertragsbedingungen 
von Autodesk für die Autodesk-Subscription. 

7.3 Dieser Vertrag ist nur wirksam, wenn der Servicenehmer 
aufgrund einer wirksamen Lizenzvereinbarung zur Nutzung der 
vertragsgegenständlichen Software berechtigt ist. 

7.4 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus Verträgen zwischen 
MuM und dem Servicenehmer ist, sofern der Kunde Kaufmann 
ist,  die Stadt München. 

 


